
S1 Satzung B90/ DIE GRÜNEN KV KIEL

Antragsteller*in: Franz Fischer (Kreisvorstand)
Tagesordnungspunkt: 2. Satzungsänderungsanträge

Satzungstext

Von Zeile 164 bis 171:
(1) Die Kreismitgliederversammlung wird von zwei Mitgliedern des Kreisvorstandes und mindestens
einem weiteren Mitglied des Kreisverbandes, das nicht dem Kreisvorstand angehören soll und das vom
Kreisvorstand berufen wird, geleitet; ein Mitglied der Sitzungsleitung oder eine vom Kreisvorstand
Beauftragter hält die Ergebnisse der Kreismitgliederversammlung in einem Protokoll fest, das mit der
Einladung zur nächsten Kreismitgliederversammlung zu versenden und über das durch diese Beschluss
zu fassen ist. Die Sitzungsleitung muss mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein.mindestens 2
Mitgliedern geleitet. Das Präsidium
muss mindestens zur Hälfte von Frauen besetzt sein und wird der Kreismitgliederversammlung,
ebenso wie die*der Schriftführer*in, vom Kreisvorstand vorgeschlagen. Die*der Schriftführer*in
hält die Ergebnisse der Kreismitgliederversammlung in einem Protokoll fest. Dieses wird mit der
Einladung zur nächsten Kreismitgliederversammlung versendet und dort zur Abstimmung
vorgelegt. Das Präsidium und die Schriftführer*in werden zu Beginn der
Kreismitgliederversammlung durch die anwesenden Mitglieder gewählt.
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